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(54) Farbdosiereinrichtung für ein Farbwerk

(57) Zur Vereinfachung der Farbdosiereinrichtung in
einem Offsetrotationsdruckwerk, das wenigstens einen
Platten-, Gummi- und Gegendruckzylinder umfasst, ist
eine rotativ arbeitende Siebdruckeinrichtung (1) mit we-
nigstens einem innen anliegenden Rakel (2) vorgese-
hen.

Die Farbdosierung erfolgt dadurch dass das innen

an der Mantelfläche der Siebdruckeinrichtung (1) anlie-
genden Rakel (2) mindestens im Betriebszustand die
Druckfarbe durch den farbdurchlässigen Mantel der ro-
tativ arbeitenden Siebdruckvorrichtung (1) drückt, so
dass die zu verdruckende Druckfarbe von der äußeren
Mantelfläche der Siebdruckvorrichtung (1) dem Druck
zugeführt werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Farbwerk oder ein
Kurzfarbwerk und eine dazu gehörige Dosiervorrichtung
in einer Druckmaschine, insbesondere einer Offset-
druckmaschine.
[0002] Die Dosierung von Druckfarbe mittels Rotati-
onssiebdruckeinrichtungen ist bekannt. Ein gattungsge-
mäßes Rotationssiebdruckwerk ist unter anderem aus
der DE 102 32 254 bekannt. Das Rotationssiebdruck-
werk umfasst einen um eine Zylinderachse rotierbaren
gelagerten Zylinder, dessen Zylindermantel zu minde-
stens teilweise durch ein Drucksieb gebildet wird. Im In-
neren des Zylinders ist eine Rakel angeordnet, das an
einem Rakelhalter befestigt ist und sich parallel zur Zy-
linderachse erstreckt. Die Rakel drückt aus einem Farb-
behälter in Rotationsrichtung des Zylinders vor der Rakel
zugeführte Druckfarbe aus dem Inneren des Zylinders
durch das Drucksieb auf das Material. Um ein Vagabun-
dieren von Druckfarbe im Inneren des Zylinders zu ver-
meiden, wenn keine Farbabnahme, z.B. bei einem ge-
schlossenen Drucksieb, erfolgt, wird kurz vor der Rakel-
spitze durch eine mit dem Farbbehälter verbundene, sich
parallel zu dem Rakel erstreckenden Farbführung mit ei-
ner Mehrzahl von Farbabgabeöffnungen angeordnet.
Dabei befinden sich die Farbabgabeöffnungen unmittel-
bar vor einer dem Drucksieb zugewandten Rakelspitze
und setzen über mindestens ein Steuerungsventil in Ab-
hängigkeit von der jeweiligen Rotationsposition des
Drucksiebs gesteuert im Wesentlichen punktuell vor der
Rakel frei. Diese Vorrichtung ist für den direkten Druck
auf das Material vorgesehen, eine Anwendung als Ein-
färbeeinheit für eine Druckplatte oder eine oder mehrere
Farbauftragswalzen in einer Druckmaschine ist nicht er-
wähnt.
[0003] Eine Druckunterbrechung kann auch erzielt
werden, indem das Rakel, das die Druckfarbe durch das
Sieb drückt, kurzfristig angehoben wird. Ein gattungsge-
mäßes Rakel, das eine solche Funktion aufweist, ist un-
ter US 2006 / 0086268 offenbart.
[0004] Unter anderem ist auch aus der EP 1 125 733
A1 bekannt, Bogen verarbeitende Druckmaschine für die
Beschichtung von Bedruckstoffen mit einem Rotations-
siebdruckwerk auszustatten, wobei das Sieb des Rota-
tionssiebdruckwerks in direktem Kontakt mit dem Be-
druckstoff steht und auf diesen die Beschichtung auf-
trägt. In der Patentschrift ist der Einsatz eines Rotations-
siebdruckwerkes für den Einsatz als Einfärbevorrichtung
für eine Druckplatte oder eine oder mehrere Farbauf-
tragswalzen nicht erwähnt, vielmehr wird die bildhafte
Einfärbung des Bedruckstoffes durch die Siebstruktur er-
zielt.
[0005] Aus der EP 1 250 228 B1 ist eine Rotations-
siebdruckeinrichtung für das zweiseitige Bedrucken von
Druckbögen bekannt, wobei die Siebdruckvorrichtung
Ausbuchtungen aufweist, die das Eindrücken des Siebs
durch die Greifer der Bogen führenden Zylinder verhin-
dert. Dem Rotationssiebdruckzylinder sind Übertra-

gungszylinder zugeordnet, wobei das Bild auf dem Be-
druckstoffmaterial durch die Strukturierung des Siebes
gebildet wird.
[0006] Als Dosiervorrichtungen für Kurzfarbwerke ha-
ben sich heute im Wesentlichen Dosiereinrichtungen mit
Rasterwalze und Kammerrakel durchgesetzt, wie sie un-
ter anderem in der US 4860652 und der DE 3541458
offenbart werden. Die übertragene Farbmenge wird da-
bei durch die Näpfchengeometrie und die Auflösung der
Rasterwalze definiert. Um die Farbdichte zu ändern
muss im Extremfall die Rasterwalze gegen eine andere
getauscht werden. Die Farbdichte kann jedoch in engen
Grenzen durch die Temperatur der Rasterwalze, wie un-
ter anderem in den Schriften DE 10254501 und DE
10218359 offenbart, geregelt werden. Ein anderer An-
satz findet sich in den Schriften EP 1291177 und DE
19840613: Hier wird die Regelung der Farbdichte über
die Variation der Umfangsgeschwindigkeit zwischen der
Rasterwalze und der Farbübertragungswalze gesteuert.
Die Dosierung mittels einer Rasterwalze hat jedoch ei-
nige gravierende Nachteile. Ein wesentlicher Nachteil
sind die hohen Herstellungskosten der Rasterwalzen, die
dazu führen, dass ein Kurzfarbwerk mit einer Rasterwal-
zendosierung nicht günstiger herzustellen ist als ein kon-
ventionelles Offsetfarbwerk mit einem langen Farbwal-
zenstuhl, obwohl die Teileanzahl des Kurzfarbwerks ge-
genüber dem konventionellen Farbwerk deutlich gerin-
ger ist. Ein weiteres Manko der Farbdosierung mittels
Rasterwalzen liegt in den hohen Fertigungstoleranzen.
Obwohl die Farbdosierung mittels Rasterwalzen wegen
den fehlenden zonalen Eingriffsmöglichkeiten eine ex-
trem gleichmäßige Näpfchenstruktur erfordern würde,
zeigt die Praxis doch immer wieder Fertigungstoleranzen
bezogen auf das Näpfchenvolumen von 10 bis sogar
30%, die sich in der Färbungsqualität niederschlagen.
Ein weiteres gewichtiges Argument spricht noch gegen
den Einsatz der Rasterwalzen für die Farbdosierung:
Während der Produktion können sich Farbreste am
Grund der Näpfchen ablagern. Werden die Rasterwalzen
nicht immer vollständig gereinigt, was durchaus tech-
nisch anspruchsvoll ist, setzen sich die Näpfchen lang-
sam voll und das übertragene Farbvolumen und damit
die Farbdichte auf dem Druckbogen verändern sich. Die-
ser Vorgang des Zusetzens erfolgt nicht immer gleich-
mäßig, so dass die Farbdichteabweichung nicht durch
eine Temperaturregelung und / oder Schlupfregelung
ausgeglichen werden kann, da diese immer nur global
wirken.
[0007] Eine andere Methode zur Farbdosierung be-
steht in der Kombination einer Dosierwalze mit einer Roll-
rakel, bei der sich eine gravierte oder in einer anderen
Art strukturierte Rollstange mit einem relativ geringen
Durchmesser in einer Nut eines Halters befindet. Die
Rollstange wird zur Dosierung gegen die Oberfläche der
Dosierwalze gepresst. Gattungsgemäße Vertreter sol-
cher Dosiereinrichtungen sind unter anderem in der DE
10045515 und der DE 19602483 beschrieben. Diese Art
von Dosiereinrichtungen leiden wegen des geringen
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Durchmessers unter Durchbiegung, so dass Rollrakel an
mehreren Stellen abgestützt werden müssen, um eine
gleichmäßige Dosierung über die Breite zu gewährlei-
sten. Eine solche Abstützung erhöht aber den Reini-
gungsaufwand deutlich, da die Rakelabstützungen im di-
rekten Kontakt zu dem Farbfilm stehen. Außerdem hat
die Rollrakel aufgrund des geringen Durchmessers den
Nachteil der relativ hohen Umfangsgeschwindigkeit, wo-
durch Spritzen erzeugt werden kann. Außerdem steigt
der Einfluss des hydrodynamischen Drucks im Dosier-
spalt gegenüber anderen Varianten auf die Farbdosie-
rung deutlich an.
[0008] Der erfindungsgemäßen Lösung am nächsten
kommen Farbdosierwalzen zur Dosierung von Farbwer-
ken, die eine poröse oder löchrige Außenwand aufwei-
sen und die Farbe aus einem Hohlraum im inneren der
Walze durch die Öffnungen in der Außenwand nach au-
ßen dringt. Im Folgenden sind einige Ausführungen sol-
cher Farbdosierlösungen aufgeführt:
[0009] Die DE 600 924 beschreibt eine Farbverteiler-
walze in heber- und duktorlosen Farbwerken, in deren
Innerem eine ortsfeste Farbkammer angeordnet ist, wo-
bei die Farbe durch Öffnungen der gleichmäßig umlau-
fenden hohlzylindrischen Farbverteilerwalze austritt, wo-
bei im inneren der Farbverteilerwalze ein ortsfester Zy-
linder angeordnet ist, so dass zwischen ihm und der Ver-
teilerwalze ein sehr enger zylindrischer Kanal entsteht,
dem die Farbe durch die Öffnungen des Zylinders unter
Druck durch bekannte Mittel zugeführt wird.
[0010] Aus der US 916 357 ist eine rotierende Farb-
walze für Druckmaschinen bekannt, bei welcher die
Druckfarbe aus dem Inneren einer Farbwalze über zwei
zueinander verstellbare Hohlkörper sowie Perforationen
aufweisende Körper zu einem farbdurchlässigen Außen-
mantel abgegeben wird. Mittels eines in dem Inneren der
Farbwalze frei drehbaren Hohlzylinders wird die Druck-
farbe durch die Perforationen nach außen gedrückt.
[0011] Die EP 0 559 076 beschreibt ein Verfahren zur
Farbdosierung und eine Vorrichtung zur Durchführung
dieses Verfahrens, bei der aus dem Inneren einer Farb-
walze die Druckfarbe durch radial verlaufende Bohrun-
gen dosiert zu einem Mantelmaterial aus porösem Ma-
terial erfolgt, wobei die Dosierung der Farbmenge durch
eine ständig veränderbares Einstellen des Durchflus-
squerschnitts der Bohrungen einer Hohlachse mit einem
ersten Rohr zueinander erfolgt, dass die Druckfarbe an-
schließend durch eine in einem rotierenden zweiten Rohr
befindliche Anzahl von Bohrungen verteilt über Kam-
mern an das mit einer Differenzdrehzahl rotierende Man-
telrohr abgegeben wird, durch welches die Druckfarbe
der Auftragswalze zugeführt wird.
[0012] Die DE 32 41 592 offenbart eine Farbauftrags-
hülse mit einem nachgiebigen mikroporösen Farbspei-
chermaterial, die als Hülse ausgebildet ist.
[0013] Die DE 103 48 307 offenbart eine Farbwalze
für ein Farbwerk einer Offsetdruckmaschine, die eine An-
zahl von in Rotationsrichtung angeordneten Zonen und
wenigstens ein Farbreservoir im Inneren der Farbwalze

aufweist, wobei das Farbreservoir in jeder der Anzahl
Zonen mit wenigstens einem Farbaustritt in der Mantel-
fläche der Farbwalze in Verbindung steht. In jeder Zone
im Inneren der Farbwalze ist wenigstens ein Pumpele-
ment zur Beförderung der Druckfarbe aus dem Farbre-
servoir an die Mantelfläche zugeordnet.
[0014] Alle diese Dosiermechanismen haben den ge-
meinsamen Nachteil, dass die Farbe über einen anste-
henden Druck dosiert wird. Druckfarbe für den Offset-
druck hat aber viskoelastische Eigenschaften, so dass
bis zu einem bestimmten Druckwert keine Farbe fließen
wird und nach Ende der Farbdosierung weiterhin Farbe
nachläuft. Zusätzlich lässt sich die Farbzufuhr nur be-
schränkt kurzfristig unterbrechen. Ein weiterer Nachteil
der gefundenen Lösungen besteht in der schlechten Rei-
nigung der gefundenen Lösungen. Gerade bei den Lö-
sungen, die einen relativ langen Austrittskanal (Bohrun-
gen) oder mikroporöse Oberflächen der Walzen aufwei-
sen, gestaltet sich die Reinigung schwierig. Es wird ver-
mutet, dass eine vollständige Reinigung nicht oder nur
unter einem sehr hohen Aufwand zu realisieren ist. Eine
Anpassung der Dosierung erfolgt ausschließlich über die
Nachförderung der Druckfarbe und / oder durch eine Ver-
änderung des Innendrucks, die bekanntlich nicht so ge-
nau geregelt werden kann, wie z.B. die Dosierung durch
einen Farbschieber oder Farbmesser. Alleine die visko-
selastischen Eigenschaften der Druckfarbe verhindern
eine effektive und reproduzierbare Farbdosierung.
[0015] Aufgabe der Erfindung ist es, diese Mängel der
bekannten Lösungen durch ein neues Verfahren zur
Farbdosierung und dazu gehörige Vorrichtungen zu lö-
sen.
[0016] Gelöst wird diese Aufgabe durch die kennzeich-
nenden Merkmale von Anspruch 1. Weiterbildungen der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0017] Erfindungsgemäß soll die Farbdosierung von
Offsetdruckfarbe in einem Offsetrotationsdruckwerk, das
wenigstens einen Platten-, Gummi- und Gegendruckzy-
linder umfasst, und durch eine rotativ arbeitende Sieb-
druckeinrichtung mit einem oder mehreren innen anlie-
genden Rakeln erfolgt. Dabei wird im Betriebszustand
die Druckfarbe durch den farbdurchlässigen Mantel der
rotativ arbeitenden Siebdruckvorrichtung gedrückt, so
dass sich die zu verdruckende Druckfarbe auf der äuße-
ren Mantelfläche der Siebdruckvorrichtung abgenom-
men und in einem rollendem Kontakt mit Farbwerkswal-
zen oder dem Plattenzylinder dem Offsetdruckwerk zu-
führbar ist. Zwischen Farbdosiereinrichtung und den
Farbwerkswalzen kann ein Filmspalt zur Farbübertra-
gung in das Druckwerk vorgesehen sein.
[0018] Die Oberflächengeschwindigkeit der Färbdo-
siereinrichtung wird im Wesentlichen zu der Oberflä-
chengeschwindigkeit des Farbwerkes identisch, kann
aber auch ungleich der Oberflächengeschwindigkeit des
Farbwerkes gewählt werden. Eine entsprechende Diffe-
renzgeschwindigkeit soll veränderbar und einstellbar
sein. Hierfür ist besonders geeignet, dass die Farbdosie-
rungseinrichtung über eine Einzelantriebsteuerung mit-
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tels eines Einzelantriebes separat angetrieben werden
kann.
[0019] Der Aufbau des farbdurchlässigen Mantels der
Farbdosiereinrichtung kann als Sleeve (Hülse) vorgese-
hen sein, wobei der farbdurchlässige Mantel durch eine
Platte oder Gewebe ausgebildet wird, die/das in einer
Befestigungsvorrichtung an der Farbdosiereinrichtung
befestigt wird.
Die Mantelfläche der Farbdosiereinrichtung ist mit gleich-
mäßig oder stochastisch verteilten Öffnungen zum
Farbaustritt versehen.
[0020] Die in der Farbdosiereinrichtung vorgesehenen
Rakeln können ein oder mehrere positiv oder negativ ar-
beitende Rakel oder ein oder mehrere Rollrakel sein.
[0021] In der Farbdosiereinrichtung ist wenigstens ei-
ne Farbzuführungsvorrichtung, z.B. eine Düse oder eine
Pumpvorrichtung vorgesehen, die die Druckfarbe in den
inneren Hohlraum der Farbdosiereinrichtung befördert.
Es kann auch eine Vielzahl von Farbzuführungseinrich-
tungen vorgesehen sein, die zonal unterschiedliche
Farbbedarfe abdecken kann. Die Farbdosiereinrichtung
kann dazu im Inneren in Zonen eingeteilt sein, denen
jeweils ein individuell steuerbare Farbzuführungseinrich-
tung zugeordnet ist. Die Farbzufuhr wird bei einer Be-
triebsunterbrechung gestoppt wird. Die Farbmenge in
der Farbdosiereinrichtung kann durch geeignete Senso-
ren zur Farbmengenregelung überwacht werden, so
dass die Farbmenge in engen Grenzen, auf einem mög-
lichst niedrigen Niveau, gleich gehalten wird.
[0022] Anhand einer Kennlinie oder Rechenvorschrift
kann in der Druckvorstufe aus den Bilddaten jedes
Druckwerkes eine Farbmenge, über die gesamte Druck-
werksbreite oder zonenbezogen, berechnet werden. Im
Betriebszustand kann ebenso die nach zu fördernde
Farbmenge errechneten oder abgeleitet werden. Ebenso
ist auf der Basis von densitometrischen und/oder farb-
metrischen Messungen durch einen Soll-Ist-Vergleich
die Farbzufuhr in die Farbdosiereinrichtung regelbar.
[0023] Die Farbdosierung kann hierbei sowohl über
die Farbzufuhr als auch die Differenzgeschwindigkeit
zwischen der Farbdosiereinrichtung und einer korre-
spondierenden Walze regeln.
[0024] Erfindungsgemäß kann im Farbspalt zwischen
der Farbdosiereinrichtung und der korrespondierenden
Walze nicht abgenommene Druckfarbe durch ein positiv
oder negativ arbeitendes Rakel abgerakelt oder in das
innere der Farbdosiereinrichtung wieder zurück gedrückt
werden. Weiterhin können am Außenmantel der Farb-
dosiereinrichtung Walzen abrollen, die zur Vergleichmä-
ßigung der verbleibenden Farbschicht nach der Farbs-
paltung oder gegebenenfalls als zusätzliche Verdun-
stungsfläche für Feuchtmittel dienen. Die übertragbare
Farbmenge kann durch einen Wechsel eines ersten Sie-
bes gegen ein eine andere Farbdurchlässigkeit aufwei-
sendes Sieb in einfacher Weise verändert werden.
[0025] Das Farbwerk kann Bestandteil einer Bogen-
oder einer Rollenoffsetdruckmaschine sein, das zum Be-
drucken unterschiedliche Bedruckstoffe, wie Papier, Kar-

ton, beschichtete Papiere oder Karton, Wellpappe,
Kunststofffolie oder -platten oder Blechtafeln geeignet
ist. Hierin kann auf dem Plattenzylinder eine Nass- oder
Trockenoffsetplatte oder eine Hochdruckplatte aufge-
spannt sein, wobei das Offsetdruckwerk mit oder ohne
Feuchtwerk betrieben wird. Die Farbdosiereinrichtung
kann hierbei Heatset-, Coldset-, konventionelle ölhaltige
Bogenoffsetfarbe, strahlungshärtende Druckfarbe oder
Trockenoffsetdruckfarbe dosieren. Die Druckfarbe kann
gegebenenfalls in ihrem Eigenschaftsprofil an die Verar-
beitungsbedingungen der Farbdosiereinrichtung ange-
passt werden.
[0026] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Zeichnungen näher erläutert. Hierin zeigen

Figur 1 ein Schema einer erfindungsgemäßen Farb-
dosiereinrichtung in Dosierbetrieb,

Figur 2 ein Schema einer Farbdosiereinrichtung nach
Figur 1 im abgestellten Zustand,

Figur 3 eine erste Variante einer Farbdosiereinrich-
tung in einem Offsetdruckwerk,

Figur 4 eine zweite Variante einer Farbdosiereinrich-
tung in einem Offsetdruckwerk mit verkürztem
Farbwerk,

Figur 5 einer Farbdosiereinrichtung in Zuordnung zu
einer zylindergroßen Farbauftragwalze, und

Figur 6 eine Farbdosiereinrichtung in Zuordnung zu
einem Plattenzylinder.

[0027] Eine erfindungsgemäße Farbdosiereinrichtung
für ein Farbwerk einer Offsetdruckmaschine weist zu
mindestens eine Farbdosiereinrichtung auf, wie sie im
rotativen Siebdruck eingesetzt wird, auf. Eine solche ro-
tative Siebdruckvorrichtung (1) ist charakterisiert durch
einen Mantel der einen Hohlraum umschließt, der Öff-
nungen aufweist durch die Farbe auf die Mantelfläche
der Vorrichtung gelangen kann, und durch ein im inneren
des Hohlraums befindliches Rakel (2), das im Betriebs-
zustand von innen gegen den Außenmantel angestellt
ist. In dem Inneren der Walze befindet sich mindestens
ein Farbreservoir.
[0028] Die erfindungsgemäße Farbdosiereinrichtung
beschreibt ein bekanntes Farbdosiersystem, das sehr
gut für die Dosierung hoch viskoser Druckfarben geeig-
net ist. Die Viskosität der Druckfarben im Siebdruck un-
terscheidet sich nicht wesentlich von der Viskosität der
Druckfarben im Offsetdruck, wodurch erreicht wird, dass
durch eine solche Farbdosiereinrichtung Standardoffset-
farben oder Offsetfarben mit nur geringen Modifizierun-
gen verdruckt werden können, während bei der Dosie-
rung mittels Kammerrakel und Rasterwalze in der Regel
Spezialfarben eingesetzt werden müssen.
[0029] Solche Farbdosiersysteme sind bekannt und
ausgereift. Neu ist jedoch die Anwendung solcher Syste-
me für die Farbdosierung in einem Offsetdruckwerk.
[0030] Der farbdurchlässige Mantel der rotativen Sieb-
druckvorrichtung (1) kann als Hülse (Sleeve) oder im un-
eingespannten Zustand als flaches Sieb ausgebildet
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sein, dass um einen Halterahmen gespannt wird und mit
Haltevorrichtungen, z.B. Haken gehalten wird. Das Ma-
terial des Siebs kann ein Metall, eine Metall- Kunststoff-
verbindung, ein Kunststoffmaterial oder ein Gummima-
terial sein. Das Lochbild kann dabei von gleichmäßiger
oder stochastischer Natur sein.
[0031] Die rotative Siebdruckvorrichtung (1) überträgt
im Dosierbetrieb die Druckfarbe auf mindestens eine
Walze (5). Die Walze kann ein Bestandteil eines Offset-
farbwerks mit einer Vielzahl von Walzen (11) und meh-
reren Farbauftragswalzen (10), oder eine oder mehrere
Farbauftragsaufwaizen (10) eines Kurzfarbwerkes, wie
in Figur 5 dargestellt, sein. Die Walze kann aber auch
ein Plattenzylinder (6) eines Offsetfarbwerks sein, wobei
die Druckfarbe aus der rotativen Siebdruckvorrichtung
(1) direkt auf die Offsetdruckplatte oder Hochdruckplatte,
die sich auf dem Plattenzylinder (6) befindet dosiert wird
(siehe Figur 6). Alternativ dazu kann der Plattenzylinder
auch direkt bebildert sein, dann entfällt die Druckplatte
als Träger der Bildinformation.
[0032] Im Zusammenhang mit der Erfindung stehen
auch verschiedene Ausführungen eines Offsetdruckwer-
kes. Das Offsetdruckwerk weist mindestens ein erfin-
dungsgemäßes Farbwerk auf. Das Offsetdruckwerk
kann ein Nass-Offsetdruckwerk sein, bei dem die Tren-
nung zwischen druckenden und nicht druckenden Ele-
menten auf der Druckplatte geschieht, indem erst auf die
Druckplatte mit einem Feuchtwerk (13) ein Wasserfilm
aufgetragen wird und dann in Drehrichtung (9) des Ge-
gendruckzylinders (8) folgend die Druckfarbe mittels ei-
nes Farbwerkes (11) mit mindestens einer Farbauftrags-
walze (10) die Druckfarbe aufträgt. Das Farbwerk kann
aber auch ein Offsetdruckwerk sein, das im Trockenoff-
set mit Torayplatten oder mit Lettersetplatten (Hoch-
druckplatten) arbeitet.
[0033] Das Farbwerk (11) kann eine Vielzahl von Wal-
zen aufweisen und umfasst changierende Farbreiber für
die seitliche Verreibung der Druckfarbe. Dabei kann die
rotative Siebdruckeinrichtung (1) mit einer Farbwerks-
walze in Kontakt stehen, wie in Figur 3 dargestellt, oder
mit mehreren Farbwerkswalzen, wie in Figur 4 darge-
stellt.
[0034] Das Offsetfarbwerk ist Bestandteil eines Offset-
druckwerkes, das mindestens eine Farbdosiereinrich-
tung, mindestens eine Farbauftragswalze (10), einen
Plattenzylinder (6), einen Gummizylinder (7) und einen
Gegendruckzylinder (8) umfasst. Der Druckbogen oder
die Rollenbahn wird in dem Druckspalt (14) zwischen
Gummi- (7) und Gegendruckzylinder (8) bedruckt. Im
Sonderfall eines Offsetdruckwerks mit einem Auftrag der
Druckfarbe mit der rotativen Siebdruckvorrichtung (1) di-
rekt auf die Druckplatte auf dem Plattenzylinder (6) oder
den bebilderten Plattenzylinder (6), wie in Figur 6 darge-
stellt, entfällt die Farbauftragswalze (10). Das Offset-
druckwerk kann Teil einer Bogendruckmaschine oder ei-
ner Rollendruckmaschine sein. Eine Bogendruckma-
schine kann einen Anleger, eine Anzahl von Druckwer-
ken, gegebenenfalls ein oder mehrere Veredelungswer-

ke (Stanzwerk, Rillwerk, Lackwerk, Kaltfolienapplikati-
on), gegebenenfalls eine Wendevorrichtung und einen
Ausleger aufweisen.
[0035] Eine Rollendruckmaschine kann einen Rollen-
wechsler, eine Anzahl von Druckwerken, welche die
Bahn auf der Ober- und Unterseite bedrucken, einen
Trockner und einen Falzapparat aufweisen.
Typische Bedruckstoffe, die in den erfindungsgemäßen
Offsetdruckwerken bedruckt werden können, sind Pa-
pier, Kunststofffolien, beschichtete Papiere und Karton,
Karton, Wellpappe oder Blechtafeln.
[0036] In dem erfindungsgemäßen Farbwerk dient,
wie in Figur 1 dargelegt, eine rotative Siebdruckvorrich-
tung als Farbquelle. Die rotative Siebdruckeinrichtung
weist ein innen liegendes Rakel auf, das zu mindestens
im Betriebszustand von innen gegen die Mantelfläche
der Siebdruckeinrichtung (1) drückt und bewirkt, dass die
Farbe aus dem Inneren an die Mantelfläche durch die in
der Mantelfläche befindlichen Öffnungen heraustritt. Die
Rakel kann dabei positiv oder negativ von Innen gegen
die Mantelfläche gestellt sein, die Rakel kann eine Roll-
rakel oder jede andere geeignete Rakelform sein.
Die Mantelfläche der Siebdruckeinrichtung (1) rollt dabei
auf mindestens einer weiteren Farbwerkswalze (5) oder
auf dem Plattenzylinder (6), wie in Figur 6 dargestellt,
ab. Die Umdrehungsgeschwindigkeit der Siebdruckein-
richtung (V1) kann dabei identisch der Umdrehungsge-
schwindigkeit der korrespondierenden Walze (5) sein,
die aufeinander abrollenden Walzen können aber auch
eine Differenzgeschwindigkeit aufweisen, so dass ein
Schlupf entsteht, der eine weitere Dosierung und Ver-
gleichmäßigung des Farbfilms bewirkt.
[0037] Die Drehrichtung (4) der Siebdruckeinrichtung
(1) kann dabei gleich- oder gegensinnig zu der Drehrich-
tung der korrespondierenden Walze (5) sein. Durch die
Wahl der Drehrichtung kann ebenso die Vergleichmäßi-
gung des Farbfilms beeinflusst und auch eine weitere
Dosiermöglichkeit geschaffen werden.
[0038] Alternativ zu dem abrollenden Kontakt zwi-
schen der Siebdruckeinrichtung (1) und der korrespon-
dierenden Farbwalze / Farbwalzen (5) oder Plattenzylin-
der (5) kann zwischen beiden Elementen auch ein Film-
spalt (19) sein, d.h. die Siebdruckeinrichtung (1) und die
korrespondierende Walze bzw. Plattenzylinder (5) ste-
hen nicht miteinander im Kontakt. Die Druckfarbe wird
über den Filmspalt (19) übertragen. Die Ausführungen
zu Drehrichtung und Differenzgeschwindigkeit können
identisch zu den Ausführungen über den berührenden
Kontakt angeführt werden.
[0039] Der Antrieb der Siebdruckeinrichtung (1) kann
über ein Zahnrad oder eine Zahnradgruppe mit dem An-
trieb des Farbwerkes (11) verbunden sein. Der Antrieb
kann auch über eine feste oder verstellbare Kupplung
erfolgen. Alternativ dazu kann die Siebdruckeinrichtung
(1) auch über einen Einzelantrieb (15) verfügen, der die
Siebdruckeinrichtung (1) unabhängig von dem Rest der
Maschine macht. Dieser Einzelantrieb (15) wird dabei
von einer Einzelantriebssteuerung (16) gesteuert und/
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oder geregelt.
[0040] Die Siebdruckeinrichtung (1) weist dabei min-
destens eine Farbzuführung auf, die die Druckfarbe in
das innere der Siebdruckvorrichtung einbringt. Diese
Farbfördereinrichtung ist idealer weise so mit der Ma-
schinensteuerung verbunden, dass diese von der Ma-
schinensteuerung ein Signal erhält und nur im Betriebs-
fall, wenn Druckfarbe benötigt wird, Farbe in das innere
der Siebdruckeinrichtung gepumpt wird.
[0041] Die Siebdruckeinrichtung (1) kann auch eine
Vielzahl von Farbzuführungseinrichtungen aufweisen,
die zum Beispiel zonal unterschiedliche Farbbedarfe ab-
decken kann. Dazu ist die Siebdruckeinrichtung (1) idea-
ler weise im Inneren in Zonen eingeteilt, wobei jeder Zone
eine Farbzuführungsvorrichtung zugeordnet wird, die
vorteilhaft individuell angesteuert werden kann. Die Ab-
trennung in Zonen kann zum Beispiel durch radiale
Scheiben geschehen, die ortsfest auf einer Welle mon-
tiert sind und die einzelnen Kammern begrenzen. Die
von den farbzuführenden Einrichtungen abgegebene
Menge kann dabei abhängig vom Farbbedarf zonal un-
terschiedlich sein.
[0042] Im Falle eines Produktionsstopps ist es sinnvoll
den Farbtransport zur Mantelfläche der Siebdruckein-
richtung zu unterbrechen. Dies kann zum einen gesche-
hen, indem die Rakeleinrichtung (2) pneumatisch, hy-
draulisch, mechanisch oder elektrisch von der Innenflä-
che der Mantelfläche der Siebdruckeinrichtung (1) abge-
hoben wird und somit keine Rakelung der Druckfarbe
mehr erfolgt.
[0043] Alternativ oder ergänzend zu dem Abheben der
Rakel kann das Rakel an die innere Mantelfläche der
Siebdruckeinrichtung (1) angestellt bleiben oder abge-
hoben werden und die Farbzufuhr wird dabei unterbro-
chen. Dabei ist es sinnvoll die Farbmenge in der Sieb-
druckeinrichtung immer gerade so zu wählen, dass die
Menge gerade noch für die Farbversorgung reicht. Dies
kann anhand von vorbestimmten Werten ermittelt wer-
den, die zum Beispiel aus den zonalen Flächendek-
kungswerten oder den Flächendeckungswerten der ge-
samten Druckplatte abgeleitet werden und aus denen
dann über eine Rechenvorschrift oder Kennlinie die be-
nötigten Farbmengen abgeleitet werden. Alternativ zur
Steuerung der Farbmenge kann die Farbmenge im In-
neren der Siebdruckeinrichtung (1) über einen oder meh-
rere Sensoren ständig überwacht und aus dem Sensor-
signal ein Steuersignal zur Regelung der Farbmenge im
inneren der Siebdruckeinrichtung (1) gewonnen werden.
[0044] Durch eine densitometrische und/oder farbme-
trische Messung von Farbwerten auf dem gedruckten
Bogen bzw. der gedruckten Bahn kann der aktuelle Farb-
bedarf durch einen Soll-Ist-Vergleich ermittelt werden.
Diese gewonnenen Werte können als Ansteuerungsgrö-
ße im Sinne einer Closed-Loop-Regelung für die Farb-
zuführeinrichtung bzw. den Farbzuführeinrichtungen
und/oder den Schlupf zwischen der Farbdosiereinrich-
tung und der korrespondierenden Walze (5) genutzt wer-
den.

[0045] Die Gesamtmenge an dosierter Druckfarbe
kann einfach durch Wechsel der Siebhülse oder der ein-
gehängten Siebplatte geändert werden. Die übertragene
Farbmenge wird unter anderem durch Größe und Anzahl
der Öffnungen, durch die Siebdicke und die Maschen-
weite bestimmt. Durch den einfachen Austausch der Hül-
se oder der gewickelten Siebplatte ist eine einfache Ver-
änderung der Farbmenge möglich. Dies zeichnet unter
anderem dieses Dosierverfahren gegenüber anderen
Verfahren aus.
[0046] Im Spalt zwischen der Siebdruckeinrichtung (1)
und der korrespondierenden Walze (5) bzw. den korre-
spondieren Walzen kann auch Druckfarbe auf die äußere
Mantelfläche der Siebdruckeinrichtung (1) zurück ge-
spaltet werden. Diese zurückgeführte Druckfarbe kann
durch ein oder mehrere Rakel (17), die von außen gegen
die Mantelfläche der Siebdruckeinrichtung wirken abge-
rakelt und entsorgt oder einer weiteren Verwendung zu-
geführt werden. Idealerweise drückt die Rakel die Druck-
farbe durch die Öffnungen wieder in das innere der Farb-
dosiereinrichtung zurück, so dass die Druckfarbe wieder
verwendet werden kann. Alternativ können auf dem Au-
ßenmantel der Siebdruckeinrichtung Walzen oder eine
Walzengruppe im Kontakt abrollen, die nicht im Farbfluss
stehen und das Oberflächenprofil vergleichmäßigen.
Ebenso kann auch diese Walzengruppe durch ein Rakel
oder mehrere Rakel abgerakelt werden. Eine an der
Mantelfläche der Siebdruckeinrichtung abrollende Wal-
zengruppe hat zusätzlich den Vorteil, dass die Oberflä-
che des Farbwerks bei einem Einsatz in einem Kurzfarb-
werk vergrößert wird. Bei Einsatz im Nassoffset wird da-
durch die Verdunstung des oftmals störenden Feucht-
mittels gefördert.

Bezugszeichenliste

[0047]

1 Rotative arbeitende Siebdruckvorrichtung
2 innen liegendes Rakel
3 Druckfarbe / Druckfarbenreservoir
4 Drehrichtung der Siebdruckvorrichtung
5 Mit 1 korrespondierende Farbwalze oder Platten-

zylinder
6 Plattenzylinder
7 Gummizylinder
8 Gegendruckzylinder
9 Drehrichtung / Förderrichtung Gegendruckzylin-

der
10 Farbauftragswalze / Farbauftragswalzen
11 Farbwerk
12- Feuchtauftragswalze
13 Feuchtwerk
14 Druckspalt zwischen Gummi- und Gegendruckzy-

linder
15 Antrieb
16 Antriebssteuerung
17 Rakel
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18 Auffangwanne
19 Filmspalt zwischen 1 und 5

Patentansprüche

1. Farbdosiereinrichtung zur Dosierung von Druckfar-
be,
gekennzeichnet dadurch, dass
die Farbdosierung von Offsetdruckfarbe in einem
Offsetrotationsdruckwerk, das wenigstens einen
Platten- (6), Gummi-(7) und Gegendruckzylinder (8)
umfasst, und durch eine rotativ arbeitende Sieb-
druckeinrichtung (1) mit wenigstens einem innen an-
liegenden Rakel (2) erfolgt.

2. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1,
gekennzeichnet dadurch, dass
die Farbdosierung durch eine rotativ arbeitende
Siebdruckeinrichtung (1) mit einem innen an die
Mantelfläche der Siebdruckeinrichtung (1) anliegen-
den Rakel oder mehreren Rakeln erfolgt (2), wobei
das Rakel (2) zu mindestens im Betriebszustand die
Druckfarbe durch den farbdurchlässigen Mantel der
rotativ arbeitenden Siebdruckvorrichtung (1) drückt,
so dass sich die zu verdrukkende Druckfarbe auf der
äußeren Mantelfläche der Siebdruckvorrichtung (1)
befindet.

3. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet dadurch, dass
die Farbdosiereinrichtung in einem rollendem Kon-
takt mit mindestens einer Farbwerkswalze (5) oder
dem Plattenzylinder (6) des Offsetdruckwerks steht
und die Druckfarbe von der Farbdosierung zu min-
destens anteilmäßig an die Farbwalze oder den Plat-
tenzylinder überträgt.

4. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet dadurch, dass
zwischen der Farbdosiereinrichtung und der oder
den korrespondieren Farbwerkswalzen (5) ein Film-
spalt (19) besteht, d.h. die Druckfarbe wird über ei-
nen Spalt in das Druckwerk übertragen und die Farb-
dosiereinrichtung und die korrespondierende Farb-
werkswalze oder die Farbwerkswalzen (5) stehen
nicht miteinander im Kontakt.

5. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet dadurch, dass
die Drehrichtung der Farbdosiereinrichtung gleich-
oder gegensinnig zu der Farbwerksdrehrichtung ist.

6. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet dadurch, dass
die Oberflächengeschwindigkeit der Farbdosierein-
richtung in engen Grenzen identisch zu der Oberflä-
chengeschwindigkeit des Farbwerkes ist.

7. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet dadurch, dass
die Oberflächengeschwindigkeit der Farbdosierein-
richtung ungleich der Oberflächengeschwindigkeit
des Farbwerkes ist.

8. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2 und
7,
gekennzeichnet dadurch, dass
die Differenzgeschwindigkeit veränderbar und ein-
stellbar ist.

9. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet dadurch, dass
die Farbdosiereinrichtung über einen starren Antrieb
mit dem Farbwerksantrieb verbunden ist.

10. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet dadurch, dass
die Farbdosiereinrichtung unter Zwischenschaltung
ein festen oder verstellbaren Übersetzungsgetriebe
mit dem Farbwerk verbunden ist.

11. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet dadurch, dass
die Farbdosierungseinrichtung einen Einzelantrieb
aufweist, der über eine Einzelantriebsteuerung se-
parat angetrieben werden kann.

12. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet dadurch, dass
der farbdurchlässige Mantel der Farbdosiereinrich-
tung als Sleeve (Hülse) ausgebildet ist.

13. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet dadurch, dass
der farbdurchlässige Mantel durch eine Platte oder
Gewebe ausgebildet wird, das in einer Befestigungs-
vorrichtung an der Farbdosiereinrichtung befestigt
wird.

14. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2 und
einem der Ansprüche 12 oder 13;
gekennzeichnet dadurch, dass
der farbdurchlässige Mantel durch ein Gummi-,
Kunststoff-, Metall- oder ein Kombinations-Nerbund-
material gebildet wird.

15. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet dadurch, dass
die Mantelfläche der Farbdosiereinrichtung gleich-
mäßig oder stochastisch verteilte Öffnungen zum
Farbaustritt aufweist.

16. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet dadurch, dass
es sich bei dem innen an die Mantelfläche der Farb-
dosiereinrichtung anliegenden Rakel um ein oder
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mehrere positiv oder negativ arbeitende Rakel han-
delt.

17. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet dadurch, dass
es sich bei dem innen an die Mantelfläche der Farb-
dosiereinrichtung anliegende Rakel um ein oder
mehrere Rollrakel handelt.

18. Verfahren zum Betrieb einer Farbdosiereinrichtung
nach Anspruch 1 oder 2 und einem der Ansprüche
15 oder 16,
gekennzeichnet dadurch, dass
das Rakel im Betriebszustand des Offsetdruckwerks
innen gegen die Mantelfläche der Farbdosiereinrich-
tung beigestellt und während einer Betriebsunter-
brechung abgestellt wird.

19. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahren nach
Anspruch 18, gekennzeichnet dadurch, dass
die Beistellbewegung und/oder die Abrückbewe-
gung hydraulisch, mechanisch, z.B. über Federn
oder Hebel, elektrisch oder durch Kombinationen
der zuvor aufgeführten Mittel erfolgt.

20. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet dadurch, dass
die Farbdosiereinrichtung mindestens eine Farbzu-
führungsvorrichtung, z.B. eine Düse oder eine
Pumpvorrichtung umfasst, die die Druckfarbe in den
inneren Hohlraum der Farbdosiereinrichtung beför-
dert.

21. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet dadurch, dass
die Farbdosiereinrichtung eine Vielzahl von Farbzu-
führungseinrichtungen aufweist, die zonal unter-
schiedliche Farbbedarfe abdecken kann, wozu die
Farbdosiereinrichtung im Inneren wenigstens teil-
weise in Zonen eingeteilt ist und jeder Zone eine
Farbzuführungseinrichtung zugeordnet ist, die indi-
viduell angesteuert werden kann.

22. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2 und
21,
gekennzeichnet dadurch, dass
die Einteilung der Zonen durch radial angeordnete
Scheiben erfolgt, die ortsfest oder einstellbar auf ei-
ner Achse montiert sind und die einzelnen Zonen-
kammern begrenzen.

23. Verfahren zum Betrieb einer Farbdosiereinrichtung
nach Anspruch 1 oder 2 und 19 bis 22,
gekennzeichnet dadurch, dass
im Falle einer Betriebsunterbrechung die Farbzufuhr
gestoppt wird.

24. Verfahren zum Betrieb einer Farbdosiereinrichtung

nach Anspruch 1 oder 2 und 19 bis 22,
gekennzeichnet dadurch, dass
die Farbmenge im Inneren der Farbdosiereinrich-
tung durch einen oder mehrere geeignete Sensoren
im Sinne einer Farbmengenregelung überwacht wird
und das oder die gewonnenen Signale derart genutzt
werden, dass die Farbmenge durch eine Ansteue-
rung der Farbzuführvorrichtung in engen Grenzen,
auf einem möglichst niedrigen Niveau, gleich gehal-
ten wird.

25. Verfahren zum Betrieb einer Farbdosiereinrichtung
nach Anspruch 1 oder 2 und 19 bis 22,
gekennzeichnet dadurch, dass
anhand einer Kennlinie oder einer Rechenvorschrift
in der Druckvorstufe aus den Bilddaten des einzel-
nen Druckwerkes eine Farbmenge, entweder über
die gesamte Druckwerksbreite oder auf Zonen be-
zogen, berechnet wird und im Betriebszustand nur
die Farbmenge durch die Farbzuführungsvorrich-
tung nachgefördert wird, die der errechneten oder
abgeleiteten Farbmenge entspricht.

26. Verfahren nach Anspruch 25,
gekennzeichnet dadurch, dass
die Rechenvorschrift oder Kennlinie während der
Einrichtphase oder Betriebsphase durch den Ma-
schinenbediener, zum Beispiel durch eine Eingabe
am Maschinenleitstand, an die realen Betriebsbe-
dingungen angepasste werden kann.

27. Verfahren nach Anspruch 25,
gekennzeichnet dadurch,
dass in der Druckmaschine oder auf einem Messpult
auf dem Druckbogen oder der Rollenbahn mit den-
sitometrischen und / oder farbmetrischen Messver-
fahren Messwerte gewonnen werden und diese
Messwerte dann einen Soll-Ist-Vergleich, gegebe-
nenfalls unter Einbezug von Rechenvorschriften
oder Kennlinien, unterzogen werden und aus den
gewonnenen Abweichungsdaten dann Steuerungs-
daten, gegebenenfalls anhand von Rechenvor-
schriften und /oder Kennlinien, gewonnen werden,
die die Farbzufuhr in die Farbdosiereinrichtung mit-
tels der Farbzuführeinrichtung steuern.

28. Verfahren nach Anspruch 25,
gekennzeichnet dadurch,
dass in der Druckmaschine oder auf einem Messpult
auf dem Druckbogen oder der Bedruckstoffbahn mit
densitometrischen und/oder farbmetrischen
Messverfahren Messwerte gewonnen werden und
dass diese Messwerte dann einem Soll-Ist-Ver-
gleich, gegebenenfalls unter Einbezug von Rechen-
vorschriften oder Kennlinien, unterzogen werden
und dass aus den gewonnenen Abweichungsdaten
Steuerungsdaten, gegebenenfalls anhand von Re-
chenvorschriften und/oder Kennlinien, gewonnen
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werden, die die Differenzgeschwindigkeit zwischen
der Farbdosiereinrichtung (1) und der korrespondie-
renden Walze (5) regeln.

29. Verfahren nach Anspruch 1, 27 oder 28,
gekennzeichnet dadurch, dass
zum Zwecke der Farbgebung ein Farbregelungsver-
fahren dadurch ausgeführt wird, dass die Steuerung
der Farbdosierung durch eine Kombination einer
Veränderung der Farbzuführung in die Farbdosier-
einrichtung und einer Veränderung der Differenzge-
schwindigkeit der Farbdosiereinrichtung zur korre-
spondierenden Walze erfolgt.

30. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet dadurch, dass
die nach der Farbspaltung im Farbspalt zwischen
der Farbdosiereinrichtung (1) und der korrespondie-
renden Walze (5) von der außen liegenden Mantel-
fläche der Farbdosiereinrichtung bei der Farbspal-
tung nicht abgenommene Druckfarbe durch ein po-
sitiv oder negativ arbeitendes Rakel (17) abgerakelt
oder in das innere der Farbdosiereinrichtung wieder
zurück gedrückt wird.

31. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet dadurch, dass
auf dem Außenmantel der Farbdosiereinrichtung
mindestens eine Walze im Kontakt abrollt, die nicht
in den Farbfluss des Farbwerkes direkt eingebunden
ist und die zur Vergleichmäßigung der Druckfarbe
auf der Oberfläche nach der Farbspaltung und /oder
gegebenenfalls als zusätzliche Verdunstungsfläche
für das Feuchtmittel dient.

32. Farbdosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet dadurch, dass
die übertragene Farbmenge durch einen Wechsel
eines ersten Siebes gegen ein hinsichtlich seiner
Farbdurchlässigkeit anders geartetes Sieb in einfa-
cher Weise veränderbar ist.

33. Offsetfarbwerk mit einer Farbdosiereinrichtung nach
Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet dadurch,
dass
das Offsetfarbwerk Bestandteil einer Bogendruck-
maschine mit einem Anleger, einer Anzahl von
Druckwerken, bestehend zu mindestens einem Plat-
ten-, Gummi- und Gegendruckzylinder, gegebenen-
falls einem oder mehreren Veredelungswerken
(Stanzwerk, Rillwerk, Lackwerk, Kaltfolienapplikati-
on), gegebenenfalls einer oder mehreren Wende-
einrichtungen und einem Ausleger, ist.

34. Offsetfarbwerk mit einer Farbdosierung nach An-
spruch 1 oder 2, gekennzeichnet dadurch, dass
das Offsetfarbwerk Bestandteil einer Rollendruck-
maschine mit einem Rollenwechsler, einer Anzahl

von Druckwerken, bestehend zu mindestens einem
Platten-, Gummi- und Gegendruckzylinder, welche
vorzugsweise die Rollenbahn beidseitig bedrucken,
gegebenenfalls einem Trockner und gegebenenfalls
einem Falzapparat oder Aufroller ist.

35. Offsetdruckwerk mit einer Farbdosierung nach An-
spruch 1 oder 2, gekennzeichnet dadurch, dass
in dem Offsetdruckwerk Papiere, Karton, beschich-
tete Papiere oder Karton, Wellpappe, Kunststofffolie
oder -platten oder Blechtafeln bedruckt werden.

36. Offsetdruckwerk mit einer Farbdosierung nach An-
spruch 1 und 33 oder 34 gekennzeichnet dadurch,
dass
auf dem Plattenzylinder eine Nassoffsetplatte, eine
Trockenoffsetplatte oder eine Hochdruckplatte auf-
gespannt ist, und das Offsetdruckwerk mit oder ohne
Feuchtwerk betrieben wird.

37. Offsetdruckwerk mit einer Farbdosierung nach An-
spruch 1 und 32 oder 33, gekennzeichnet dadurch,
dass
der Plattenzylinder keine Druckplatte trägt, sondern
direkt bebilderbar ist.

38. Offsetdruckwerk mit einer Farbdosierung nach An-
spruch 1 und 32 oder 33, gekennzeichnet dadurch,
dass
über die Farbdosiereinrichtung Heatset-, Coldset-,
konventionelle ölhaltige Bogenoffsetfarbe, strah-
lungshärtende Druckfarbe oder Trockenoffsetdruck-
farbe dosiert wird und die Druckfarbe gegebenen-
falls in ihrem Eigenschaftsprofil an die Verarbei-
tungsbedingungen der Farbdosiereinrichtung ange-
passt ist.
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